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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1979

Norm

ABGB §914 IIIh

HVG §6 IBa

HVG §6 IBb

HVG §29 IIg3

Rechtssatz

Wenn sich die Parteien einig waren, eine Verkäuferprovision nicht zu verlangen, gilt in einem solchen Fall des

"natürlichen Konsenses" der übereinstimmende wahre Wille, gleichgültig, ob die beiderseitigen ausdrücklichen oder

schlüssigen Willenserklärungen diesen Willen nach objektiven Kriterien zutre<end wiedergeben; der objektive

Erklärungswert und damit der Schutz des Vertrauens des Erklärungsempfängers in die diesem entsprechende

Erklärungsbedeutung verlieren ihre Relevanz.
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